
Anlage 2 
 
Anregungen von Trägern öffentlicher Belange  
(frühzeitige Beteiligung)  
 
 
 
1. Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ville-Eifel, 
 Euskirchen mit Schreiben vom 12.03.2012 
 
 Beschlussvorschlag 
 Den Hinweisen wird gefolgt. 
 
 Abwägung und Begründung 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der weiteren Planung berücksich-

tigt. 
 
 
 
2. Wahnbachtalsperrenverband, Siegburg mit Schreiben vom 14.03.2012 
 
 Beschlussvorschlag 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Den Hinweisen wird gefolgt. 
 
 Abwägung und Begründung 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der weiteren Planung berücksichtigt. Im 

Bebauungsplan ist die Hauptwasserleitung DN 600 einschl. der Schutzstreifen als Hauptversor-
gungsleitung nachrichtlich gekennzeichnet.  

 
 
 
3. AbfallLogistik Rhein-Sieg GmbH, Troisdorf mit Schreiben vom 14.03.2012 
 
 Beschlussvorschlag 
 Den Hinweisen wird gefolgt. 
 
 Abwägung und Begründung 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
4. Erftverband, Bergheim mit Schreiben vom 22.03.2012 
 
 Beschlussvorschlag 
 Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 Mit der Festsetzung einer GRZ von 0,8 ohne Überschreitung der Grundfläche gem. § 

19 BauNVO geht keine Änderung zur GRZ Festsetzung gemäß altem Planungsrecht 
einher.  

 
 Abwägung und Begründung 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Mit der geplanten Ansiedlung eines Le-
bensmittelmarktes ist die Änderung von Mischgebiet zu Gunsten eines Sondergebiets 
mit der Zweckbestimmung „Lebensmittelmarkt“ planungsrechtlich notwendig. Die im 
Sondergebiet festgesetzte GRZ von 0,8 orientiert sich an den Obergrenzen des § 17 
BauNVO. Ferner ist die Ausschöpfung der GRZ-Obergrenze von 0,8 notwendig um ei-
nen wirtschaftlich tragfähigen Lebensmittelmarkt mit 900 m² Verkaufsfläche auf dem 
Grundstück realisieren zu können. 
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Zudem war in der 15. Änderung des Bebauungsplans Nr. 20d –Teil 2 „Auf dem Stein-
büchel“ ein Mischgebiet mit einer GRZ von 0,6 mit einer Überschreitung der der Grund-
fläche um 50% gem. § 19 BauNVO festgesetzt. Damit war planungsrechtlich eine GRZ 
von 0,8 zulässig.  
Somit geht mit der aktuellen Festsetzung der GRZ von 0,8, ohne Überschreitung gem. 
§ 19 BauNVO, keine Änderung der GRZ einher. 

 
 
 
5. Rhein-Sieg-Kreis -Regional-/Bauleitplanung, Siegburg 

mit Schreiben vom 28.03.2012 
 
 Beschlussvorschlag 
 
 Immissionsschutz 
 Den Anregungen wird gefolgt. 
 Bodenschutz/Altlasten 
 Den Anregungen wird gefolgt. 
 Die grundsätzliche Flächeninanspruchnahme des Plangebietes für eine Bauge-

bietsausweisung wurde bereits durch die 15. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 d 
- Teil 2 - „Auf dem Steinbüchel“ in die Abwägung gestellt. 

 Abfallwirtschaft 
 Den Anregungen wird gefolgt. 
 Einsatz erneuerbarer Energien 
 Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 Abwägung und Begründung 
  

Immissionsschutz 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Überarbeitung der schalltechni-
schen Untersuchung wurde durch das Büro Peutz getätigt.  
Für die Wohnbebauung ergeben sich gegenüber der 15. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 20d – Teil 2 „Auf dem Steinbüchel“ keinen Änderung der Immissionsorte. 
Das Überarbeitete Gutachten mit Datum vom 15.05.2012 liegt vor und wird in der 16. 
Änderung des Bebauungsplans berücksichtigt. Entsprechende Festsetzungen sind im 
Bebauungsplan getroffen worden. 

 
 Bodenschutz/Altlasten 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Dem Ziel des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden wurde mit der 18. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20d – Teil 2 
Rechnung getragen. Der Bestehende Siedlungsbereich wird an einer für den Woh-
nungsbau und zur Stärkung der Nahversorgung prädestinierten Standort gestärkt und 
nachverdichtet. Damit konnte auch dem planerischen Ziel, Innen- vor Außenentwick-
lung zu betreiben, gefolgt. Die Eingriffe in die natürliche Bodenfunktion werden sowie 
Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung und möglichen Ausgleich sind im Rahmen 
des Umweltberichts und des Landschaftspflegerischen Fachbeitrags dargestellt und 
Bewertet worden. 
Die Grundsätzliche Flächeninanspruchnahme des Plangebietes für eine Bauge-
bietsausweisung wurde bereits durch die 15. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20d 
– Teil 2 „Auf dem Steinbüchel“ in die Abwägung gestellt. Aus o.g. Gründen wurde die 
Flächeninanspruchnahme bereits befürwortet. Mit der 16. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 20d – Teil 2 „Auf dem Steinbüchel“ gehen keine wesentlichen Änderungen 
in Bezug auf die Versiegelung und Flächeninanspruchnahme einher. 

 
 
 Abfallwirtschaft 
 Die Hinweise zur gewerblichen Abfallwirtschaft werden zur Kenntnis genommen und 

sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bzw. der Bautätigkeit zu berück-
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sichtigen. 
 
 Einsatz erneuerbarer Energien 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan Nr. 20d – Teil 2 „Auf 
dem Steinbüchel“, 18. Änderung und das dem B-Plan zu Grunde  liegende städtebauli-
che Konzept ermöglicht eine Gebäudeausrichtung für die Nutzung Solarthermischer 
Energie. Die  im B-Plan getroffenen textlichen Festsetzungen ermöglichen den Einsatz 
erneuerbarer Energien. Ferner sind die Standards der ENEV im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens zu erbringen. 

 
 
 
6. Von den nachstehenden Trägern öffentlicher Belange liegen Stellungnahmen 

vor, Anregungen und Bedenken wurden jedoch nicht mitgeteilt: 
 

- Regionalgas Euskirchen 
- Amprion GmbH, Dortmund 
- Gemeinde Alfter 
- Polizeipräsidium Bonn -Städtebauliche Kriminalprävention- 
- RWE Westfalen-Weser-Ems-Netzservice, Dortmund 
- Stadtwerke Meckenheim 
- Gemeinde Wachtberg 
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